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Wohnungsknappheit: Eine konstruktive 
Debatte tut not

Die angespannte Situation im Wohnungsmarkt 
sorgt seit einiger Zeit für hitzige Debatten in 
unserem Land. Bereits bei der Einschätzung 
der Situation entzweien sich die Geister: Wäh-

rend die einen von einer «Not» oder gar einer «Krise» spre-
chen, relativieren andere unter Verweisung auf tiefere Leer-
wohnungsziffern in der Vergangenheit und Unterschiede je 
nach Region, Wohnungssegment und Nutzung (Kauf oder 
Miete). Selbst unter Berücksichtigung der gebotenen Diffe-
renzierungen lässt sich sicherlich feststellen, dass wir bei 
einer dynamischen Betrachtung der Entwicklungen zumin-
dest in den Ballungszentren auf eine akute Mangellage an 
bezahlbarem Wohnraum zusteuern. Es ist zwar richtig, dass 
nicht alle Menschen für sich in Anspruch nehmen können, zu 
jeder Zeit an einem bestimmten Ort eine für sie passende 
Wohnung zu finden. Umgekehrt erscheint es nicht ohne 
 Weiteres zumutbar, jemandem, dem sein Mietverhältnis 
 gekündigt wird, zu sagen, es gebe 60 km weiter noch genü-
gend Wohnungen.

Noch heftiger werden die Diskussionen bei der Ursachen-
analyse: Während die einen das knapper werdende Angebot 
auf das einwanderungsbedingte Bevölkerungswachstum 
 zurückführen, verweisen andere auf das immer dichter wer-
dende Geflecht an Vorschriften und die langen Verfahren, 
welche Investorinnen und Bauherren abschrecken, und wie-
derum andere suchen den Sündenbock bei den Anlegern, die 
lediglich die genügende Rendite ihrer Investitionen im Kopf 
haben. In dieser Debatte werden denn auch altbekannte ideo-
logische Grabenkämpfe sehr rasch sichtbar: Die einen sehen 
das Problem in der Überregulierung («Der Wohnungsmarkt 
ist komplett totreguliert»), während die andere Seite ein 
Marktversagen diagnostiziert und mehr staatliche Regu-
lierungen fordert. Die Ursachen dürften vielfältig sein, 
 sodass jede Seite ein bisschen, aber eben nicht ausschliess-
lich recht hat. Es ist unbestritten, dass die Nachfrage nach 

Wohnraum nicht zuletzt wegen der Einwanderung und in den 
Bal lungszentren auch aufgrund der Binnenwanderung steigt. 
Gleichzeitig stagniert vielerorts das Angebot, sei es, dass aus 
Respekt vor langwierigen Baubewilligungsverfahren und 
Rechtsmittelverfahren oder aufgrund steigender Zinsen 
 weniger investiert bzw. gebaut wird, oder sei es, dass Miete-
rinnen und Mieter ihre Wohnung, selbst wenn sie infolge des 
Auszugs der Kinder zu gross geworden ist, nicht aufgeben 
wollen. Dazu kommt, dass Bautätigkeiten im bereits über-
bauten Gebiet nicht im selben Ausmass zu neuen Wohnun-
gen führen wie eine Neuüberbauung auf der grünen Wiese. 
Fest steht jedenfalls, dass in der Situation der Knappheit die 
Mietzinse für Wohnungen weiterhin ansteigen werden.

Spätestens in den Diskussionen um mögliche Lösungen 
wird die Debatte emotional und teilweise gar gehässig. Ein-
fache Rezepte (wie eine generelle Begrenzung der Zu-
wanderung, eine Deregulierung oder der Ausbau der staat-
lichen Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus) sind 
schnell zur Hand. Erforderlich ist eine lösungsorientierte, 
von  ideologischen Prämissen losgelöste Diskussion, in wel-
cher Massnahmen nicht nur auf ihre Wirksamkeit, sondern 
auch auf mögliche unerwünschte Sekundäreffekte überprüft 
werden. In diesem Sinne hat Bundesrat Parmelin am 12. Mai 
2023 verschiedene Akteure zu einem runden Tisch ein-
geladen; gemäss Medienmitteilung sollen Lösungsansätze 
gemeinsam mit allen Beteiligten erarbeitet werden. Im vor-
liegenden Editorial bleibt freilich kein Platz für eine Aus-
legeordnung möglicher Lösungen. Auf einen Ansatz soll 
aber am Schluss noch hingewiesen werden: Vielerorts müss-
ten die teilweise starren Planungs- und Baureglemente 
 an gepasst werden, um flexible Nutzungen (wie etwa Um-
nutzungen von leerstehenden Büroräumlichkeiten in Woh-
nungen) zu ermöglichen. Kurz: Man wünschte sich in der 
Debatte oftmals etwas weniger Ideologie und Emotionen, 
dafür mehr Sachlichkeit und vielleicht teilweise auch etwas 
mehr Pragmatismus.

Bernhard Waldmann
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Den Projekterfolg messen

Sophie Escherich

Über Erfolg oder Misserfolg eines Bauprojekts wird nicht 
selten nach subjektivem Empfinden der Beteiligten geurteilt. 
Wenn es aber darum geht, zu einer objektivierten Einschät-
zung zu gelangen, fehlen die Kriterien weitgehend. Sophie 
Escherich hat es in einer an der ETH Zürich verfassten 
 Masterarbeit unternommen, entsprechende Kriterien zu ent-
wickeln und sie auf ihre Tragfähigkeit hin zu testen, indem 
sie Untertagbauprojekte in Deutschland und der Schweiz an-
hand dieser Kriterien miteinander verglich. Entgegen  einer 
vielleicht landläufigen Erwartung ist das Ergebnis nicht ein-
deutig.

Le succès ou l’échec d’un projet de construction souvent 
s’analyse en fonction du ressenti subjectif des personnes 
impliquées. Lorsqu’il s’agit par contre de procéder à l’éva-
luation objective d’un projet, on manque très largement de 
critères. Dans son travail de master rédigé à l’EPFZ, Sophie 
eScherich a entrepris de développer de tels critères et d’en 
tester la solidité en évaluant de manière comparative leur 
application à divers projets de construction souterraine en 
Allemagne et en Suisse. Le résultat de cette évaluation est 
équivoque, contrairement aux a priori.

185 Öffentliches Recht / Droit public

Planung und Nutzung des Untergrunds

Meinrad Huser

Der Untergrund bietet sich für vielfältige Nutzungen an. Die 
Räume liegen übereinander oder nebeneinander und können 
für eine selbständige oder ergänzende Nutzung bestimmt 
werden. Konflikte sind durch die Richtplanung und die Nu-
tzungsplanung zu lösen. Die oberflächennahen Räume fol-
gen den allgemeinen Nutzungsbestimmungen, die Räume im 
Untergrund sind punktuell durch Sachplanungen zu bestim-
men. Zur Nutzung berechtigt sind der Eigentümer im priva-
ten Untergrund und der Kanton bzw. die Konzessionärin im 
öffentlichen Untergrund. Das kantonale Recht ist gefordert.

Le sous-sol se prête à de multiples utilisations. Les espaces 
se superposent ou se juxtaposent et peuvent être destinés à 
une utilisation soit autonome, soit complémentaire. Le plan 
directeur et le plan d’affectation règlent les conflits poten-
tiels. Les espaces situés à la surface du sol suivent les dispo-
sitions générales d’utilisation ; ceux en sous-sol sont parfois 
sujets à des planifications sectorielles. Le droit d’utiliser les 
sous-sols revient au propriétaire du bien-fonds privé, respec-
tivement au canton ou au concessionnaire lorsque l’im-
meuble en question appartient au domaine public. Le droit 
cantonal s’applique.

189 Privatrecht / Droit privé

«Planen und Bauen mit Projektallianzen» –  
zu einer Vernehmlassung des SIA

Hubert Stöckli

Der SIA führt derzeit eine Vernehmlassung durch, in der es 
um ein Merkblatt zu «Planen und Bauen mit Projektallian-
zen» geht. Das Merkblatt ist so umfangreich wie reichhaltig. 
Es führt ein Vertragsmodell ein, das darauf angelegt ist, ei-
nen Teil der Probleme zu überwinden, die nach allgemeiner 
Wahrnehmung mit der aktuellen Praxis der Bauwerkverträge 
verbunden ist. Ob und gegebenenfalls in welchem Masse die 
vielbeklagte Konfrontation auf den Baustellen der doch ei-
gentlich wünschbaren Kooperation weicht, wird sich weisen. 
Zunächst ist Klarheit darüber zu schaffen, wie Projektallian-
zen anzulegen sind und wie sie wirken. Dem hat sich das 
neue Merkblatt verschrieben.

La SIA mène actuellement une consultation sur un projet de 
cahier technique «Planifier et construire en alliances de 
 projet». Ce cahier technique est autant vaste que riche. Il 
introduit un modèle de contrat qui visent à surmonter une 
partie des problèmes liés, selon l’opinion générale actuelle, 
aux pratiques contractuelles dans la construction. Il reste à 
voir si, et dans quelle mesure, la confrontation décriée sur 
les chantiers cèdera sa place à la coopération tant souhaitée. 
Il convient d’abord de clarifier comment les alliances de 
projet doivent être configurées et comment elles fonctionnent. 
C’est à cela que s’emploie le nouveau cahier technique.
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